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Warum sollte es hier einen GK-Beschluss benötigen? Der Runderlass setzt schlicht die
Aufbewahrungsfristen für Schriftgut, Arbeiten usw. neu fest. Für von Schülern angefertigtes
Schriftgut (u.a. Klausuren) gibt es seitdem keine Aufbewahrungspflicht mehr. Ausgenommen
hiervon sind lediglich Abschlussarbeiten, die aber ohnehin schon immer in der Schule
verblieben.
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